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Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur 

Beachtung des Datenschutzes 
 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so 

verarbeitet werden, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf 

Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gewährleistet werden. Daher ist es Ihnen auch nur 

gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der Weise zu verarbeiten, wie es 

zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder 

unrechtmäßig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der 

Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 

zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang führt. 

Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder 

Freiheitsstrafe geahndet werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, 

kann ein Schadenersatzanspruch entstehen. 

Die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses fort. 

Ich erkläre, die Vorgaben der geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. Eine Kopie 

dieser Niederschrift und das „Merkblatt zum Datengeheimnis“ habe ich heute erhalten. 

 

Stockach, 29.06.2018   
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Name und Unterschrift der/des Verpflichteten 

 

 

 

 


